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PREISBLATT 

Erdgas Haushaltskunden* –  
Grund- und Ersatzversorgung ab 01.01.2026 

Preismodell Monatlicher 
Grundpreis  

 
€ 

Arbeitspreis  
pro kWh  

 
Cent 

Grund- und Ersatzversorgung  18,09 12,91 

Preis in brutto, gerundet auf zwei Nachkommastellen, inklusive Umsatzsteuer, derzeit 19 % 

* Die Preise gelten ebenso für den beruflichen, landwirtschaftlichen oder gewerblichen Eigenverbrauch bis zu 10.000 kWh/Jahr. 

Gasbeschaffenheit: Erdgasqualität *H* 

Die Anzahl der am Zähler abgelesenen m3 wird mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des Brennwertes und der physikalischen Zustandsgrößen 
des gelieferten Erdgases festgelegt wird. Da Erdgas ein Naturprodukt ist, unterliegt dieser Faktor Schwankungen. Für grobe Schätzungen kann als 
Umrechnungszahl ca. 11 kWh/m3 verwendet werden. Der genaue Faktor wird auf Ihrer Rechnung ausgewiesen. 

Das von den Stadtwerken Merseburg gelieferte Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis. Es darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine 
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat 
steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt. 

Für weitere Informationen zu unseren Produkten stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kundendienstes gern 
zur Verfügung! Telefon: 03461 454-212 
 

Die folgenden Preisangaben dienen ausschließlich Ihrer Information! 

Ausweis der Belastungen gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GasGVV sowie EnSiG, EnWG und 
Festlegung der BNetzA (GaBi Gas 2.0) – 01.01.2026 

Cent/kWh  
(brutto) 

Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) für:  

a) Kochen/Warmwasser 0,726 

b) Heizgas 0,321 

Gasspeicher-Umlage (§ 35e EnWG) 0,000 

SLP-Bilanzierungsumlage 0,000 

Energiesteuer 0,655 

CO2-Abgabe 1,403 

 


